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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

RCT Pure-Color 

1.2. Relevante identifizierte Verwendung des Stoffes oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs 

Beton/Mörtel - zusatzmittel 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firmenname:  Reisacher Chemie & Technik GmbH 

Straße:  Hermann-Krum-Str. 7 

Ort:  D - 88319 Aitrach 

Telefon:  +49 7565 942687 - 0  Telefax:  +49 7565 942687 - 90 

E-Mail:  info@rct-germany.de 

Ansprechpartner:  Dr. Rockermaier 

E-Mail:  m.rockermaier@rct-germany.de 

Internet:  www.rct-germany.de 

Auskunftgebender Bereich:  Labor 

1.4. Notrufnummer: 

+49 7565 942687 - 0  

Die Notrufauskunft ist nur Wochentags (Mo-Fr) von 8:30 bis 16:00 Uhr (MEZ) erreichbar. 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG 

Gefahrenbezeichnung: entfällt 

R-Sätze:  

Einstufung gemäß Verordnung (EG) NR. 1272/2008 [CLP] 

Gefahrenkategorien: 

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

2.2. Kennzeichnungselemente: 

Signalwort:  Achtung 

Piktogramme:  GHS07 

Gefahrenhinweise: 

H319  Verursacht schwere Augenreizung. 

Sicherheitshinweise 

P280  Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 

P264  Nach Gebrauch gründlich waschen. 

P305+P351+P338  BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene 

Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

P363  Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. 

P337+P313  Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische 

2.3. Sonstige Gefahren 

Enthält Triisobutylphosphat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 

entfällt 
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3.2. Gemische 

Chemische Charakterisierung 

Emulsion verschiedener Fettsäuren 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

EG-NR. Bezeichnung Anteil 

CAS-NR. Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG  

Index-NR. Einstufung gemäß Verordnung (EG) NR. 1272/2008 [CLP]  

REACH-NR.   

 Fettalkoholethoxylat < 2,5% 

68439-49-6 Xn R22; Xi R41; N R50  

 Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Acute Tox. 4, H302  

204-798-3 Triisobutylphosphat < 0,5% 

126-71-6 Xi R43  

 Skin Sens. 1, H317  

Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16. 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise 

Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: immer Selbstschutz des Ersthelfers beachten (z.B. Schutzhandschuhe tragen). 

Nach Einatmen 

Bei Unwohlsein oder Atembeschwerden: Frischluft- oder Sauerstoffzufuhr; ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. 

Nach Hautkontakt 

Mit Wasser und Seife abwaschen  

Nach Augenkontakt 

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen und Arzt aufsuchen. 

Nach Verschlucken 

Mund ausspülen, reichlich Wasser in kleinen Schlucken nachtrinken und unverzüglich ärztlichen Rat hinzuziehen. 

Packung oder Etikett dem behandelnden Arzt vorzeigen. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel 

CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum 

bekämpfen. 

Ungeeignete Löschmittel 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 

Zusätzliche Hinweise 

Der örtliche Notfallplan ist zu beachten. 

Berst- und Explosionsgefahr durch Drucksteigerung bei Erhitzung. Bei Brand in der Umgebung lagernde Behälter mit 

Sprühwasser kühlen. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Personen in Sicherheit bringen. 

Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reste z.B. mit Sand abstreuen und mechanisch entfernen  

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
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Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Umgang 

Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz 

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräume und Behälter 

An einem kühlen Ort aufbewahren. 

Zusammenlagerungshinweise 

Bitte beachten Sie das VCI-Konzept für die Zusammenlagerung von Chemikalien. 

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen 

keine  

VCI Lagerklasse: 12 (Nichtbrennbare Flüssigkeiten). 

7.3. Spezifische Endanwendung 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen 

Waschgelegenheit im Arbeitsbereich vorsehen. 

Augendusche oder Augensprühflasche bereitstellen. 

8.1. Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte 

CAS-Nr. Bezeichnung Spezifizierung ppm mg/m3 Kategorie Bemerkung  

57-10-3  Cetylsäure  

(< 2,5%) 

     MAK vgl. Abschn.IIb 

544-63-8  Myristinsäure  

(< 2,5%) 

     MAK vgl.Abschn.IIb 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Schutz- und Hygienemaßnahmen 

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. 

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Kleidung, die stark mit diesem Produkt verunreinigt ist, wechseln. 

Nach der Arbeit und vor den Pausen für gründliche Hautreinigung sorgen. 

Augen-/Gesichtsschutz 

Schutzbrille. 

Handschutz 

Handschuhe aus Nitril, Butylkautschuk 

Handschuhmaterial 

Butylkautschuk - II R : Dicke ≥ 0,425mm; Durchbruchzeit ≥ 480 min. 

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials 

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. 

Körperschutz 

Arbeitsschutzkleidung. 

Atemschutz 

Nicht erforderlich. 
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatszustand:   flüssig 

Farbe:   gemäß Produktbezeichnung 

Geruch:   charakteristisch 

pH-Wert  bei 20 °C:  6 

Schmelzpunkt/Schmelzbereich:   nicht bestimmt 

Siedepunkt / Siedebereich:  (1013 hPa)  nicht bestimmt 

Flammpunkt:   nicht anwendbar 

Selbstentzündlichkeit:   Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. 

Explosionsgefahr:   Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. 

Dichte:  (20°C)  0,975 g/cm³ 

Löslichkeit in / Mischbarkeit mit  Wasser:  vollständig mischbar 

Viskosität: kinematisch bei 20 °C:   14 s (ISO 4 mm) 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

10.2. Chemische Stabilität 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität 

Es gibt keine Daten für die Zubereitungen/das Gemisch selbst. 

CAS-Nr. Bezeichnung   

 Expositionswege Methode  Dosis Spezies 

68439-49-6 Fettalkoholethoxylat   

 oral  LD50  500-2000 mg/kg  Ratte 

Primäre Reizwirkung:  

Keine Reizwirkung bekannt. 

an der Haut:  Keine Reizwirkung 

am Auge:  Keine Reizwirkung 

Sensibilisierung:  Keine sensibilisierende Wirkung bekannt 

Zusätzliche toxikologische Hinweise: 

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie 

für Zubereitungen der EG in der letztgültigen Fassung. 

Sonstige Angaben zu Prüfungen 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar. Die ökotoxikologischen Eigenschaften dieser Mischung sind durch die 

ökotoxikologischen Eigenschaften der Einzelkomponenten (siehe Abschnitt 3) bestimmt. 

CAS-Nr. Bezeichnung    

 Aquatische Toxizität Methode  Dosis Dauer Spezies 

68439-49-6  Fettalkoholethoxylat    

 akute Bakterientoxizität EC50  >1000 mg/l  Pseudomas putida 
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12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

12.3. Bioakkumulationspotential 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

12.4. Mobilität im Boden 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Nicht anwendbar. 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

Weitere Hinweise 

Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Empfehlung 

Übergabe an zugelassene Entsorgungsunternehmen. 

Abfallschlüssel Produkt 

16 07 08 / ABFÄLLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFÜHRT SIND 

Abfälle aus der Reinigung von Transport- und Lagertanks und Fässern (außer 05 und 13) 

ölhaltige Abfälle 

Ungereinigte Verpackung 

Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Landtransport (ADR/RID) 

UN-Nummer entfällt 

Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:  entfällt 

Transportgefahrenklasse:  entfällt 

Verpackungsgruppe:  entfällt 

Binnenschifffahrtstransport (ADN) 

UN-Nummer entfällt 

Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:  entfällt 

Transportgefahrenklasse:  entfällt 

Verpackungsgruppe:  entfällt 

Seeschiffstransport (IMDG) 

UN-Nummer entfällt 

Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:  entfällt 

Transportgefahrenklasse:  entfällt 

Verpackungsgruppe:  entfällt 

Marine Poll.:  Nein 

Lufttransport (IATA) 

UN-Nummer entfällt 

Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:  entfällt 

Transportgefahrenklasse:  entfällt 

Verpackungsgruppe:  entfällt 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender  

Nicht anwendbar. 

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 

Nicht anwendbar. 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 

Nationale Vorschriften 

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)  - 
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Wassergefährdungsklasse  WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend. 

Die Einstufung der Wassergefährdungsklasse erfolgte nach den 

Vorschriften der VwVwS (Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe) 

aus den Angaben der Rohstoffe nach dem Fließschema zur Ermittlung 

einer Mischungs-WGK (Anhang 4). 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt. 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Abkürzungen und Akronyme 

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the 

International Carriage of Dangerous Goods by Road) 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 

IATA: International Air Transport Association 

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 

LC50: Lethal concentration, 50 percent 

LD50: Lethal dose, 50 percent 

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4 

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1 

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2 

Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1 

Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1 

Wortlaut der R-Sätze (Nummer und Volltext) 

R22  Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. 

R41  Gefahr ernster Augenschäden. 

R43  Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. 

R50  Sehr giftig für Wasserorganismen. 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext) 

H302  Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

H317  Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

H318  Verursacht schwere Augenschäden. 

H400  Sehr giftig für Wasserorganismen. 

Weitere Angaben 

Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung 

von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtverhältnis 

 

 


